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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0462/2009 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Infrastrukturausschuss 09.12.2009 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 17.12.2009 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Benutzungs- und Entgeltordnung für das Geschirrmobil/Geschirr der Stadt 
Bergisch Gladbach 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Geschirrmobil/Geschirr der 
Stadt Bergisch Gladbach wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen. 
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Im Jahr 2006 ist die Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(Dienstleistungsrichtlinie) verabschiedet worden. Es ist Ziel der Richtlinie, rechtliche und 
administrative Hindernisse für Dienstleistungserbringer und –empfänger abzubauen. Die 
Richtlinie gibt unter anderem vor, dass alle derzeit bestehenden Normen bis Ende 2009 auf 
Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie überprüft und gegebenenfalls geändert werden 
müssen (Normenprüfung).  
 
Hinsichtlich der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Geschirrmobil/Geschirr der Stadt 
Bergisch Gladbach ist festgestellt worden, dass diese in einem Punkt nicht mit der 
Dienstleistungsrichtlinie vereinbar ist. Anpassungsbedarf besteht im Hinblick auf die 
nachfolgende Ziffer I.1 der Benutzungs- und Entgeltordnung: 
 
„Mit der Bereitstellung eines Geschirrmobils schafft die Stadt Bergisch Gladbach für den 
Bürger die Möglichkeit, Abfall zu vermeiden und dadurch umweltgerecht zu handeln.(…)“ 
 
Die Benutzungs- und Entgeltordnung macht die Aufnahme oder Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit in Bergisch Gladbach damit von diskriminierenden Anforderungen 
abhängig, in diesem Fall einer Residenzpflicht für den Dienstleister, seine Beschäftigten, 
Gesellschafter, Geschäftsführung, Kontrollorgane (vgl. Artikel 14 Ziffer 1 Buchstaben a und 
b der Dienstleistungsrichtlinie sowie § 21 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 7 KWahlG NRW). 
 
Die Bezeichnung „für den Bürger“ sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Ziffer I.1 Satz 1 
der Benutzungs- und Entgeltordnung erhält daher folgende Fassung: 
 
„Mit der Bereitstellung eines Geschirrmobils schafft die Stadt Bergisch Gladbach die 
Möglichkeit, Abfall zu vermeiden und dadurch umweltgerecht zu handeln.“ 
 
Die beigefügte Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung enthält keine weiteren 
Änderungen. 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 011 790 010 
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag     - - 
Aufwand     - - 
Ergebnis     - - 
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2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit - - 
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit - - 
Saldo aus Investitionstätigkeit  - - 

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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